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  i.V. 
Bürgermeister   Erster Beigeordneter 
 
 

B e s c h l u s s v o r l a g e 
für den 

öffentlichen Sitzungsteil 
 
 
Gremium und Datum: 
 

Hauptausschuss am 31.03.03 
 
 
Beratungsfolge: 
 
Rat der Gemeinde Eitorf am 07.04.03 
 
 
Tagesordnungspunkt: 
 

Satzungsbeschluss zur Verkleinerung des Rates der Gemeinde Eitorf 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Hauptausschuss empfiehlt dem Rat, die als Anlage beigefügte Satzung zur Verkleinerung des im Herbst 
2004 zu wählenden Rates zu beschließen. 
 
 
Begründung: 
 
Die CDU-Fraktion hat mit Schreiben vom 20.02.2003 (siehe Anlage) beantragt, den im Herbst 2004 zu wäh-
lenden Rat um 6 Ratsmitglieder zu verkleinern. Eine gleiche Verkleinerung erfolgte bereits in den beiden 
letzten Wahlperioden. 
 
Nach § 3 Abs. 2 KWahlG beträgt die Zahl der zu wählenden Vertreter für Gemeinden mit einer Bevölke-
rungszahl von über 15.000 aber nicht über 30.000 Einwohner 38 Vertreter. Die Gemeinden können bis spä-
testens 15 Monate vor Ablauf der Wahlperiode durch Satzung die Zahl der zu wählenden Vertreter um 2, 4 
oder 6, davon je zur Hälfte in Wahlbezirken, verringern. 
 
Bei einer Reduzierung um 6 Vertreter würde der künftige Rat wieder aus 32 Vertretern bestehen, wobei e-
benfalls wiederum 16 Wahlbezirke zu bilden sind. 
 
Ein entsprechender Satzungsbeschluss ist beigefügt. 
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S a t z u n g 
 

der Gemeinde Eitorf vom .......... über die Zahl der zu wählenden Vertreter  
für die Kommunalwahl 2004 

 
 
Aufgrund des § 3 Abs. 2 Satz 2 Kommunalwahlgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. Juni 
1998 (GV NW S. 454) hat der Rat der Gemeinde Eitorf in seiner Sitzung am 07.04.1003 folgende Satzung 
beschlossen: 
 

§ 1 
 
Die Zahl der nach § 3 Abs. 2 Satz 2 Kommunalwahlgesetz zu wählenden Vertreter für die Gemeinde Eitorf 
wird für die Kommunalwahl 2004 um 6 verringert und beträgt somit 32 Vertreter, davon 16 in Wahlbezirken. 
 
 

§ 2 
 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
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